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DER BUNDESRAT HAT BESCHLOSSEN: 

 

 

Gegen den Beschluss des Nationalrates vom 4. Dezember 2007 betreffend 
ein Bundesgesetz, mit dem ein Bundesgesetz über die Festlegung von 
Qualitäts- und Sicherheitsstandards für die Gewinnung, Verarbeitung, 
Lagerung und Verteilung von menschlichen Zellen und Geweben zur 
Verwendung beim Menschen (Gewebesicherheitsgesetz-GSG) erlassen 
wird, und das Arzneimittelgesetz, das Fortpflanzungsmedizingesetz, das 
Gesundheits- und Ernährungssicherheitsgesetz und das Bundesgesetz über 
Krankenanstalten und Kuranstalten geändert werden, keinen Einspruch zu 
erheben. 
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